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Aus Recht und Verwaltung

Verkehrssicherungspflichten bei naturtypischen Gefahren in der freien Landschaft

(PBN) In der freien Landschaft bestehen keine besonderen 
Verkehrssicherungspflichten für den Grundeigentümer 
gegenüber naturtypischen Gefahren, die von alten Baum-
beständen ausgehen. Diese betreffen lediglich die Ver-
kehrssicherung an öffentlichen Straßen und Wegen, 
da das Betreten der freien Landschaft nach § 60 Bun des-
naturschutzgesetz auf eigene Gefahr erfolgt.

Ein Artikel der Zeitschrift „AZ – Der Wald“ hat die Entschei-
dung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf vom 24.04.2014 
(IV-2 RBs 2/14) bezüglich einer nicht rechtmäßigen Fällung 
von geschützten Kopfweiden in einem Landschaftsschutz-
gebiet zusammenfassend dargestellt. Der Autor beschreibt, 
dass aufgrund der beschränkten Haftungsregelung in der 
freien Landschaft nach § 60 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatschG) eine Verkehrssicherungspflicht – auch nicht ent-

lang von Privatwegen oder zum Schutz 
von spielenden Kindern – gegeben ist.

Zu den typischen, sich aus der Natur 
ergebenden Gefahren, gehören dem-
nach auch umfallende Bäume oder 
herabstürzende Äste. Eine Fällung sei 
nur dann begründet, wenn Gefahr in 
Verzug ist oder die in Rede stehenden 
Bäume einen besonderen Anreiz für 
den kindlichen Spielbetrieb darstel len, 
zum Beispiel, indem sie ein ausgewie-
sener Kletterbereich sind. Befinden 
sich die Bäume an einer öffentlichen 
Straße, bestehen für den Grundeigen-
tümer dagegen die gleichen Verkehrs-
sicherungspflichten wie für einen 
Straßenbaulastträger.

Grundstückseigentümer sollten sich 
im Zweifel an die zuständige Untere 
Naturschutzbehörde wenden und eine 
Fällung beantragen oder bei Gefahr in 
Verzug einen Gutachter bestellen, um 
die Sachlage rasch und zweifelsfrei zu 

klären, da auch eine irrtümliche, auf Vorsorgegedanken ge-
stützte Fällung nicht vor juristischen Konsequenzen schützt.

In Deutschland ist die Verkehrssicherungspflicht oft wesentliches Kriterium, das den Erhalt al-
ter Bäume begrenzt. In der freien Landschaft zählen herabfallende Äste zu naturtypischen Ge-
fahren. Hier wurden von einer Heldbock-Eiche alle über den Weg ragenden Äste entfernt, um 
eine längere Standzeit zu ermöglichen (Foto: ecoline/Andreas Zehm).

Mehr:
Hilsberg, R. (2011): Rechtsfragen zur Verkehrssicherung in 
historischen Park- und Gartenanlagen unter Berücksichtigung 
des Denkmalschutzes und des Naturschutzes. – Gutachten, 
Projekt „Naturschutz und Denkmalpflege in historischen Park-
anlagen”, TU Berlin.
Hilsberg, R. (2013): Wer trägt die Verkehrssicherungspflicht? 
Waldbäume entlang von Straßen. – AFZ-Der Wald 12: 39–40.
Hilsberg, R. (2014): Keine besonderen Verkehrssicherungs-
pflichten für naturtypische Gefahren in der freien Natur. – AFZ-
Der Wald 16: 44–45.
Olg DüsselDOrf (2014): Beschluss vom 25.04.2014, Az. IV-2 
RBs 2/14; http://openjur.de/u/687701.html.

Begrünung durch autochthones Pflanzenmaterial mittels Druschgut – Anzeigepflicht nach 
Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV)?

(PBN; Willy Zahlheimer) Naturgemische (Schnitt-, Mulch-, 
Rechgut und Oberbodenmaterial) für Begrünungsmaß-
nahmen fallen nicht unter die Erhaltungs mischungs ver-
ordnung, sofern kein Inverkehrbringen beabsichtigt wird.

Für die Frage einer Anzeigepflicht nach der Erhaltungsmi-
schungsverordnung (ErMiV) bei naturschutzfachlichen Be-
grünungsmaßnahmen ist entscheidend, ob ein gewerbliches 
Inverkehr bringen beabsichtigt wird. Rechtlich unerheblich ist, 
ob das Saatgut in der Umgebung gewonnen wird oder einem 

anderen Gebiet entstammt. Regionales, artenreiches Drusch-
gut von sogenannten Spenderflächen stellt eine kostengüns-
tige und effektive Maßnahme dar, um hochwertiges Grün-
land zu schaffen und so die Artenvielfalt zu stärken.

Dabei stellt sich die Frage, ob Druschgut, welches für ent-
sprechende naturschutzfachliche Begrünungsmaßnahmen 
hergestellt und genutzt wird, auch eine Anzeige bei der amt-
lichen Saatenanerkennung der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL) nach der Erhaltungsmischungs ver ord-
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nung erfordert. Mit der ErMiV wurde die EU-Richt-
line 2010/60/EU umgesetzt, die die Ausbringung 
von Futterpflanzen-Saatgutmischungen zum Erhalt 
der genetischen Vielfalt und der Bewahrung na-
turnaher und artenreicher Wiesenbestände regelt. 
Hiernach können entsprechende landwirtschaftli-
che Saatgutmischungen nunmehr auch Wildfor-
men jener Süßgräser und Leguminosen enthalten, 
von denen bislang gemäß Saatgutverkehrsgesetz 
(SaatG) nur zugelassene Sorten ausgebracht wer-
den durften. Sobald aber Druschgut eine oder meh-
rere dieser Arten enthält – beispielsweise Glatt-
hafer, Knaulgras, Horn- oder Rotklee – und es in 
irgendeiner Form in Verkehr gebracht wird, greift 
die ErMiV. Druschgut wird in der Regel solche Ar-
ten enthalten.

Konkret bedeutet das, dass Druschgut, welches 
ausschließlich für ein bestimmtes Begrünungspro-
jekt gewonnen und verwendet wird (ohne Inver-
kehrbringen) keiner Anzeige bedarf. Um dies sicher-
zustellen, müssen den Auftragnehmern entspre-
chende Auflagen gemacht werden. Ist allerdings beabsichtigt, 
Druschgut (beispielsweise überschüssiges Material), an Drit-
te abzugeben, ist Kontakt mit der amtlichen Saatenanerken-
nung der LfL aufzunehmen. Sobald der Besitzer des Drusch-
guts wechselt, handelt es sich um ein Inverkehrbringen – 
auch wenn die Wei tergabe unentgeltlich erfolgt. Bei der An-
zeige sind diverse Angaben zu machen.

Naturgemische in Form von Schnitt-, Mulch- oder Rechgut 
sowie die Verwendung von Oberbodenmaterial fallen nicht 
unter die ErMiV. Naturgemische und somit auch Druschgut 

enthalten in der Regel auch seltenere Arten, so dass so-
gar ein auf den Herkunfts-Naturraum beschränktes Aus-
bringen zu erheblichen Florenverfälschungen führen kann. 
Daher sollten Naturgemi sche nur innerhalb der Herkunfts-
gemeinde ausgesät werden.

Druschgut unterscheidet sich von den üblichen Ansaatmischungen in der Regel 
durch einen hohen Anteil an Häckselmaterial. Dieses verdünnt zwar die Samen-
konzentration erheblich, fördert aber zugleich eine erfolgreiche Keimung (Foto: 
Willy Zahlheimer).

Ergänzende Information:
Anlage Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz –  
Artenliste: www.buzer.de/gesetz/4822/a66789.htm.

Artenschutzrecht am Beispiel der Zauneidechse

Die Zauneidechse (Lacerta agilis ) ist weit verbreitet und häufig von Baumaßnah men im 
urbanen Bereich oder Bahnanlagen betroffen (Foto: piclease/Michael Schwartze).

(AZ, PBN) In zwei Ausgaben des „Recht 
der Natur- Schnellbriefs“ greift Andreas 
Lukas den Umgang mit der streng ge-
schützten Zaun eidechse in der Planungs-
praxis auf. Da diese Art weit verbreitet 
ist, die Be stän de oft unterschätzt werden 
sowie Tötungen und Störungen durch die 
Unscheinbarkeit der Lebensräume bei 
Baumaßnahmen schnell eintreten kön-
nen, wird der Zaun eidechse ein hohes 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial 
zu gesprochen. 

Für streng geschützte Arten nach Anhang IV 
der Fauna-Flora-Habitate-Richtlinie gelten 
die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 Bundesnaturschutzgesetz. Um eine 
belastba re Beurteilung über Prüfumfang 
und -intensität der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände vornehmen zu können, 
sind entsprechend gute Kenntnisse der be-
troffenen Art(en) notwendig.
Neben einer Übersicht über planungsrele-
van te Aspekte der Biologie und Ökologie 
der Zaun eidechse gibt der Autor folgende 
Hinweise zur Kartierung von Vorkommen:

Aus Recht und Verwaltung
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•	 	Kartierung	durch	Sichtbeobachtungen	bei	systematischer	
Suche unter Steinen und Gehölz im Rahmen von möglichst 
fünf Geländebegehungen

•	 	Erfassung	möglichst	während	der	Paarungszeit	im	Mai
•	 	Verbesserung	der	Erfassung	durch	ausgelegte	Dachpappe	

oder einfachem, schwarzem Tonpapier, das die Tiere zum 
Aufheizen und zum Schutz aufsuchen

•	 	Korrekturfaktor	von	10	zur	Abschätzung	der	tatsächlichen	
Population im Rahmen der notwendigen Worst-Case- 
Betrachtung

Art, Umfang und Tiefe der Untersuchungen hängen im Ein-
zelfall von den naturräumlichen Gegebenheiten sowie von Art 
und Ausgestaltung des Vorhabens ab. Ausreichend ist eine 
der praktischen Vernunft entsprechende Prüfung. Die gut-
achterliche Bestandsaufnahme muss sowohl dem individuen-
bezogenen Schutzansatz der Zugriffsverbote Rechnung 
tragen (Daten zu Häufigkeit und Verteilung der geschützten 
Arten sowie deren Lebensstätten) als auch eine Beurteilungs-
grundlage für eine artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung 
bieten, das heißt populationsökologische Daten zur Bewer-
tung des Erhaltungszustandes der Population enthalten.

Daher reichen nach lukas bloße Zufalls-Sichtbeobachtun gen 
aus einer Geländebegehung für die Eingriffsfolgenprüfung 
bei der Überplanung eines Zauneidechsen-Lebensraums 
nicht aus. Das gezielte Absuchen mit einer wissenschaftlich 
gefestigten Kartiermethode ist wegen der weiträumigen 
Verbreitung der Zauneidechse auch bei potentiellen Lebens-
räumen nötig.

Die artenschutzrechtlichen Verbote müssen auch in der Be-
bauungsplanung beachtet werden und sind einer gemeind-
lichen Abwägung nicht zugänglich. Sofern Verbots tatbe stän-
de dem Plan entgegenstehen, ist dieser nicht vollzugsfähig. 
Entsprechend hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, 
Beschluss vom 25. 08.1997-4 NB 12.97) festgestellt, dass 
eine Gemeinde die Pflicht hat, im Verfahren der Planaufstel-
lung vorausschauend zu ermitteln und zu beurteilen, ob die 
vorgesehenen Festsetzungen im Bebauungsplan auf unüber-
windbare artenschutzrechtliche Hindernisse treffen würden. 
An diese „Machbarkeitsstudie“ werden die gleichen Maß-
stäbe wie an eine spezielle Artenschutzprüfung gestellt.

Doch auch Maßnahmen zur Vermeidung des Eintritts der 
Verbote sind ihrerseits geeignet, die Tatbestände zu erfüllen. 
Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn nicht ausgeschlos-
sen werden könne, dass durch die Maßnahmen Zauneidech-
sen getötet oder verletzt werden. Dabei sei nicht maßgeblich, 
dass eine Verletzung oder Tötung von Individuen bei ent-
sprechenden Maßnahmen nicht beabsichtigt ist und hierbei 
die Vermeidung größere Beeinträchtigungen der Art im Vor-
dergrund stehe. Vielmehr sei entscheidend, dass nicht aus-
geschlossen werden könne, dass beispielsweise durch 
Umsiedlung, Vergrämung oder Mahd einzelne Zauneidechsen 
zu Schaden kommen.

lukas stellt die rechtlichen Anforderungen an die Maßnahmen-
planung dar. Dabei wird insbesondere auf den nach § 44 
Abs. 5 Satz 2 BNatSchG notwendigen räumlich-funktionalen 
Zusammenhang bei Umsiedlungsmaßnahmen und die Min-
destgrößen von Ersatzhabitaten eingegangen. Zusammen-
fassend werden fachliche Kernanforderungen für die Reali-

sierung von funktionserhaltenden Maßnahmen (sogenannte 
CEF-Maßnahmen) dargestellt:
•	 	Die	Ersatzhabitate	müssen	mindestens	1	ha	groß	sein,
•	 	es	müssen	Reserveflächen	in	der	Zeit	des	Monitorings	

gleicher Größe für fünf bis sechs Jahre bereitgestellt wer-
den sowie

•	 	die	maximale	Entfernung	der	Ersatzhabitate	zum	Eingriffs-
ort darf 500 m nicht überschreiten.

Der Autor schließt damit, dass regelmäßig eine Ausnahme-
erteilung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei der Durchführung 
von Maßnahmen zur Konfliktbewältigung in Verbindung mit 
Zauneidechsen erforderlich sei, wenn eine Tötung oder Ver-
letzung einzelner Individuen nicht vollständig ausgeschlossen 
werden könne. Soweit, wie bei der Zauneidechse, der Erhal-
tungszustand als nicht günstig eingestuft wird, müsse der 
Nachweis erbracht werden, dass der Eingriff die Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindere.

Die Auffassung des Autors hat eine hohe praktische Relevanz, 
denn fast bei allen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah men 
zum Schutz der Zauneidechse kann nicht vollständig ausge-
schlossen werden, dass zumindest einzelne Tiere verletzt 
werden, was § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verbietet. Hieraus 
ergäbe sich für die Naturschutzbehörden ein erheblicher 
Mehraufwand, nicht nur in Bezug auf die Beurteilung, ob die 
Maßnahmen fachlich geeignet sind, sondern besonders 
auch dahingehend, die Ausnahmevoraussetzungen für jede 
einzelne Maßnahme sachgerecht zu überprüfen. Grundsätzlich 
stellt	sich	die	Frage,	ob	eine	Genehmigungspraxis,	die	auf	die 
Erteilung von Ausnahmen begründet ist, vom Gesetzgeber 
intendiert ist. Die artenschutzrechtliche Ausnahme würde so 
in Genehmigungsverfahren, in denen Zauneidechsen betrof-
fen sein können, mehr und mehr zur Regel.

Zauneidechse auf einem Felsen (Foto: ecoline/Andreas Zehm).

Mehr:
lukas, a. (2014):	Die	Zauneidechse	in	der	Planungspraxis,	Teil	1:	
Bestandserfassung. – Recht der Natur – Schnellbrief 182: 80–83; 
www.idur.de/assets/applets/2014_IDUR_Schnellbrief_182_
gesch.pdf.
lukas, a.	(2014):	Die	Zauneidechse	in	der	Planungspraxis,	 
Teil 2: Zugriffsverbote und Ausnahmen. – Recht der Natur – 
Schnellbrief 184: 80–83; www.idur.de/assets/applets/2014_
IDUR_Schnellbrief_184_gesch.pdf.
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Eigentumsrechte in Natura 2000-Gebieten – Aufhebung des Natura 2000-Gebietsstatusses
(PBN) Das Natura 2000-Netz stellt eine wesentliche Säu-
le zum Schutz der biologischen Vielfalt in Europa dar. 
Verschwinden Zielarten und Lebensraum typen dauer-
haft aus einem Natura 2000-Gebiet, kann entsprechend 
einem Urteil vom 03. April 2014 des Europäischen Ge-
richtshofs eine Überprüfung der Klassifizierung des 
Gebietes erforderlich werden. 

Nach einem Urteil vom 03. April 2014 des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
die Aufhebung eines Natura 2000-Gebietes vorzuschlagen, 
wenn die Erhaltungsziele des jeweiligen Schutzgebietes nicht 
länger erfüllt werden können (C-301/12 EuGH).

Hintergrund der Entscheidung ist, dass regelmäßig die Eigen-
tumsrechte zur Nutzung von Liegenschaften aufgrund der 
zwingenden Rechtsvorschriften durch den Gebietsschutz 
eingeschränkt sind. Wenn in einem Natura 2000-Gebiet eine 
irreversible Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
natürlichen Lebensräume und/oder Arten nicht vermeidbar 
ist beziehungsweise die für die Ausweisung zugrunde liegen-
den Arten oder Lebensraumtypen nachweislich nicht mehr 
vorkommen, ist ein Eingriff in die Eigentumsrechte nicht län-
ger begründbar. In diesem Fall ist der Kommission eine 
Aufhebung der Klas sifizierung des Gebietes durch den 
Mitgliedsstaat vorzuschlagen, analog zum Aufnahmever-
fahren eines Gebietes in das europäische Schutzgebiets-
netz. Dieser Vorschlag für eine Aufhebung der Klassifizie-
rung durch den Mitgliedsstaat kann in begrün de ten Fällen 
auch auf Antrag des oder der Eigentümer erfolgen.

Bedeutung für die Praxis
Durch das Gerichtsurteil des EuGH werden die hohen Quali-
tätsanforderungen an die Erhaltungsziele für natür liche Le-
bensräume und Arten in Natura 2000-Schutzgebieten auch 
nach erfolg ter Ausweisung betont. Es erscheint nur sachge-
recht, dass die Überprüfung eines Natura 2000-Gebietes 
ermöglicht wird, um die Qualität des Schutzgebietsnetzes 
insgesamt dauerhaft sicher zustellen und Alibi-Ausweisun gen 
vorzubeugen.	Andererseits	wird	es	in	der	Praxis	nicht	immer 
einfach sein, die Frage zu klären, ob die Ausweisungskrite-
rien der Richtlinie 92/43/EWG im jeweiligen Gebiet endgültig 
nicht mehr eingehalten werden. Unklar ist etwa, ob und ab 
wann das Fernbleiben einer Zielart bereits einen Antrag auf 
Aufhebung der Klassifizierung rechtfertigt. Der Nachweis für 
eine Veränderung von Lebens raumtypen wird dagegen im 
Regelfall einfacher zu erbringen sein. Es werden daher wohl 
vor allem solche Gebiete von entsprechenden Aufhebungs-
verfahren verschont bleiben, die zum Schutz mehrerer Ziel-
arten und Lebensraumtypen ausgewiesen wurden und eine 
entsprechend breite naturräumliche Ausstattung aufweisen. 
Denn grundsätzlich gilt, solange die Voraussetzungen für ei-
ne Klassifizierung bestehen und das Gebiet geeignet ist, die 
Erhaltung der natürli chen Lebensräume und Arten sicherzu-
stellen, sind die Beschränkungen des Eigentumsrechts durch 
eine Ausweisung als Natura 2000-Gebiet gerechtfertigt.

Verschwinden Zielarten und Lebensraumtypen dauerhaft aus einem Natura 2000-Gebiet, kann eine Überprüfung der Klassifizierung des Gebie tes 
erforderlich werden. Sumpf-Gladiole (Gladiolus palustris ) im südlichen Oberbayern (Foto: ecoline/Andreas Zehm).

Mehr:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-
04/cp140050de.pdf.
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-301/12.
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insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfil
mun gen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen 
Systemen.
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